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          Information der Gemeinde Gresten-Land 
 

  Nr. 1/2015        Internet: www.gresten-land.gv.at         30. März 2015 
 

Wort des Bürgermeisters 
 
Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Bürger! 
 

Bei der konstituierenden Sitzung am 26. Februar wurden die neu gewählten Gemeinderäte vom Altersvorsit-
zenden angelobt. Zum Bürgermeister wurde ich mit großem Vertrauensvorschuss zu meiner dritten Amtsperio-
de gewählt. Als Vizebürgermeister  wurde Dir. Erich Buxhofer gewählt. Bei dieser Sitzung wurden auch die 
Vorstandsmitglieder sowie einzelnen Ausschüsse und die verschiedenen Vertretungen in den diversen Gremien 
bestellt. Die beiden Fraktionen wurden von mir eingeladen, gemeinsam für unsere liebens- und lebenswerte 
Gemeinde zu arbeiten. Wir werden uns bemühen, die Zukunft zum Wohle unserer Bevölkerung zu gestalten.  
Laut Gemeindeordnung sind wir verpflichtet, sparsam und wirtschaftlich den Gemeindehaushalt zu führen. Das 
Land NÖ schreibt uns auch vor den Gebührenhaushalt kostendeckend abzuwickeln. Die viel diskutierte Steuer-
reform des Bundes wird aller Wahrscheinlichkeit nach Mindereinnahmen für die Gemeinden bringen. Augen-
maß und Sparsamkeit wird daher unser oberstes Gebot sein.  
Eine gute Planung der Vorhaben und eine regelmäßige Haushaltsüberwachung werden für einen positiven Fi-
nanzhaushalt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unumgänglich sein. Ein gutes und faires Gesprächs- und Ar-
beitsklima sind mir dabei besonders wichtig. 
Mit unserem bewährten Team in der Amtsstube unter der Leitung von Herrn Amtsleiter Manfred Daurer und 
den Bediensteten im Kindergarten und im Bauhof, werden wir für Sie, liebe Gemeindebürgerinnen und Bürger, 
vollen Einsatz für unsere Heimatgemeinde leisten. 

Für Ihre Anliegen, Sorgen 
oder ein persönliches Ge-
spräch stehe ich Ihnen 
während der Amtsstunden 
Freitag von 9 – 12 Uhr 
und bei Bedarf nach tele-
fonischer Anmeldung un-
ter der Nr. 0664/1638843 
zur Verfügung. 
In diesem Sinne freue ich 
mich auf eine weitere er-
folgreiche und gute Zu-
sammenarbeit.  
 
Ihr Bürgermeister  
 
Leopold Latschbacher 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigentümer; Herausgeber und Verleger: Gemeinde Gresten-Land, 3264 Gresten Friedhofgasse 4, 
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
18.12.2014 die Aufhebung der Verordnung vom 
7.06.1982, wo für bestimmte Tages- und Nachtzei-
ten ein Verbot des „Böllerschiessens“ für das ge-
samte Gemeindegebiet erlassen wurde, beschlossen. 
 

Dies war aufgrund der Neuregelung des Böller-
schießens durch das Pyrotechnikgesetz 2010 not-
wendig, da die Rechtsgrundlage nicht mehr gege-
ben war.  
 

Ebenso wurde ein zusätzlicher Hinweis bei der ak-
tuell gültigen  ortspolizeilichen Verordnung über 
die Vermeidung von Lärm und sonstigen Belästi-
gungen beschlossen. Dabei wird auf die aktuelle 
Gesetzeslage hingewiesen.  
 

Die Zuständigkeit beim Abschuss von Böllerpatro-
nen liegt somit bei der Bezirkshauptmannschaft 
Scheibbs. Dort muss auch die Meldung rechtzeitig 
erfolgen.  
 

Bei der Knallerzeugung  mit Luft- und Gasgemi-
schen (zB Hochzeitsschießen) kommt nicht das 
Pyrotechnikgesetz zu Anwendung, sondern es un-
terliegt bei ungebührlicher Lärmerregung  dem NÖ 
Polizeistrafgesetz.  Dies kann bei einer Anzeige 
nach § 1 lit. a NÖ Polizeistrafgesetz zu einer Ver-
waltungsübertretung  führen.  
 

Diese Verordnung wurde vom Amt der NÖ Landes-
regierung geprüft und zur Kenntnis genommen.  
Nach bereits erfolgter  Kundmachung ist diese Ver-
ordnung seit  5.01.2015 rechtskräftig. 
 

Der genaue Wortlaut der Verordnung ist auf der 
Homepage der Gemeinde Gresten-Land unter Bür-
gerservice  „Kundmachung der ortspolizeilichen 
Verordnung“ nachzulesen. 
 

Zusammenfassend: 
 

Beim Abschießen von  Böllern mit Böllerpatro-
nen, welche dem Pyrotechnikgesetz unterliegen 
ist mit der  Bezirkshauptmannschaft  rechtzeitig 
Kontakt aufzunehmen und beim Verwenden von 
Luft- und Gasgemisch ist darauf Bedacht zu 
nehmen, dass es zu keiner ungebührlichen 
Lärmerregung kommt, ansonsten ist mit einem 
Verwaltungsstrafverfahren zu rechnen. 
 

Eine telefonische Anmeldung bei der Gemeinde 
oder der Polizei als „Rechtfertigung“ bzw. „Er-
laubnisgrund“ für das Hochzeitsschießen ist so-
mit nicht zulässig. 
 

Inhaltsverzeichnis Ortspolizeiliche Verordnung 

Wahlergebnis Gemeinderatswahl 2015 

Wahlergebnis Landwirtschaftskammerwahl  

242 
234 

7 
6 
9 

42 
31 
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In der Gemeinderatssitzung am  27.03.2015 beschloss der 
Gemeinderat einstimmig, den Rechnungsabschluss für das 
vergangene Haushaltsjahr 2014. Der gesamte Rechnungsab-
schluss ist auf der Amtstafel der Gemeindehomepage zu fin-
den.  
 
Im ordentlichen Haushalt    waren      Einnahmen            von     
€   2.466.891,37      und     Ausgaben    von  €   2.145.133,16   
zu    verzeichnen  und  es  ergibt  sich       ein    Sollüberschuss     
in        Höhe   von  € 321.758,21. Gegenüber   dem  Vorjahr  
ist  beim  Sollüberschuss    somit    eine     Steigerung      um  
€ 48.082,34 zu verzeichnen. 
 
 

 
 

Im außerordentlichen Haushalt ist ebenfalls  ein Sollüber-
schuss  mit € 75.843,57 (Einnahmen     €  867.985,86  –     
Ausgaben   €    792.142,29) gegeben.  Beim außerordentlichen 
Haushalt ist anzumerken, dass einige größere Vorhaben aus 
dem Jahr 2014 auch im Jahr 2015 weitergeführt werden und 
noch nicht abgeschlossen wurden.  
 
Der Sollüberschuss bezieht sich im Vergleich auf die veran-
schlagten Beträge im Voranschlag. Der ordentliche und au-
ßerordentliche Haushalt konnte somit wieder ausgeglichen 
werden. 
 

Schuldenstand per 31.12.2014….€ 914.326,96 – 
pro Kopf € 594,49. 

 
Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Finanzbereich nach dem Rechnungsabschluss 2014: 
 
Einnahmen:      
Grundsteuer (A+B)……………………….   €      75.145,03  
Kommunalsteuer…………………………   €     477.781,15  
Ertragsanteile…………… ………………   €  1.061.371,73   
Aufstockungsbeitrag……………………… €       55.413,79   
Anteil an Kapitalertragssteuer…………….  €       32.596,75  
Zinsen- Annuitätenzuschüsse……………..  €     124.694,43  
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Zur Verhinderung der Weiterverbreitung der BVD, der Bang-
seuche der Rinder, der Rindertuberkulose, der Rinderleukose, 
der IBR/IPV-Seuche der Rinder und zur Abwehr des Rausch-
brandes ergehen für den Weideverkehr 2015 die folgenden 
Anordnungen. 
Zum Auftrieb auf Genossenschafts- und Gemeinschaftswei-
den, die in Niederösterreich oder in anderen Bundesländern 
liegen, ist ein amtstierärztliches  W e i d e z e u g n i s erfor-
derlich, das von der Bezirkshauptmannschaft – Fachgebiet 
Veterinärwesen ausgestellt wird: 
- Weidezeugnisse für amtlich anerkannte BVD-
virusfreie Bestände 
Mit dem Weidezeugnis wird bestätigt, dass die Rinder 
a. aus einem tbc-, bang-, leukose- und IBR/IPV-freien 
Bestand stammen,  
b. gegen Rauschbrand schutzgeimpft wurden, und  
c. dass die letzte BVD-Grund- oder Kontrolluntersu-
chung nicht länger als 3 Monate  zurückliegt.   
 

Aus amtlich anerkannten BVD-virusfreien Beständen ist für 
Rinder unter einem Alter von 6 Monaten keine BVD-
Einzeltieruntersuchung erforderlich (gilt nur für Niederöster-
reich und andere zugelassene Gebiete wie z.B. Steiermark) 
 

- Weidezeugnisse für nicht amtlich anerkannte BVD-
virusfreie Bestände 
Mit dem Weidezeugnis wird bestätigt, dass die Rinder 
a. aus einem tbc-, bang-, leukose- und IBR/IPV-freien 
Bestand stammen, und  
b. gegen Rauschbrand schutzgeimpft wurden.  
Für Rinder aus nicht amtlich anerkannten BVD-virusfreien 
Beständen muss zusätzlich zum Weidezeugnis ein Prüfbericht  
über die BVD Einzeltieruntersuchung der Weideleitung vor-
gelegt werden.  
 

Rinder aus nicht BVD-virusfreien Beständen dürfen auf der 
Weide nicht abkalben! Rinder, bei denen Dasselbeulen festge- 
stellt werden, sind vor dem Weideauftrieb zu entdasseln. Um 
den betreffenden Landwirten den Weg zur Bezirkshauptmann-
schaft zu ersparen, wird empfohlen, dass die Obmänner der 
Weidegenossenschaften eine  SAMMELLISTE  erstellen, aus 
der Name  und Anschrift der Tierbesitzer, welche Weiderinder 
zur Anmeldung bringen, und die Ohrmarkennummern hervor-
gehen. Auf Grund solcher Unterlagen kann eine „Amtstierärz-
tliche Weideauftriebsbescheingung“ ausgestellt werden. Wei-
deleitungen dürfen nur Rinder zur Sömmerung aufnehmen, für 
die "Weidezeugnisse" oder "Amtstierärztliche Weidebeschei-
nigungen" (als Sammelliste) vorliegen. Sollte in diesen Be-
scheinigungen die BVD-Freiheit bzw. Untersuchung nicht 
vermerkt sein, sind BVD-Prüfberichte gesondert der Weidelei-
tung vorzulegen. Die Weideleitungen sind verpflichtet, diese 
aufzubewahren und für Kontrollzwecke bereitzuhalten. 
Die Besitzer von Weiderindern und die Obmänner der Ge-
meinschaftsweiden und Genossenschaftsweiden sind eindring-
lich daran zu erinnern, dass im Falle eines Seuchenausbruches 
auf schnellstem Wege die Seuchenanzeige an die zuständige 
Bürgermeisterin oder den zuständigen Bürgermeister zu er-
statten ist. 
Die Einhaltung dieser Anordnungen liegt nicht zuletzt im 
Interesse der Tierhalter selbst. Im Falle der Nichtbefolgung 
würden sie sich der Gefahr aussetzen, dass der A b t r i e b  
und die Rückführung in die Herkunftsorte veranlasst werden 
müsste. 
Überdies kämen Übertretungen nach § 63 des Tierseuchenge-
setzes zur Bestrafung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass jedes Verbringen eines Rin-
des auf eine Weide den Bestimmungen der BVD-Verordnung 
unterliegt, sofern nicht beim Weidegang der Kontakt mit Rin-
dern anderer Bestände mit Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann. 

Ausgaben: 
Schulerhaltungsbeiträge u. –umlagen……        
NÖKAS (Krankenanstaltensprengel)……               
Sozialhilfeumlage………………………. 
Altenbetreuung Hauskrankenpflege……. 
Jugendwohlfahrtsumlage (Tagesmütter).. 
Darlehensrückzahlungen……………….. 
Zinsen für verschiedene Darlehen……… 
Zuführungen an außerordentlichen HH…. 

236.299,82 
330.940,97 
196.618,72 
   9.729,77 
23.110,06 

109.184,16 
9.658,52 

26.000,00 

€
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Weideverkehr 

Rechnungsabschluss 2014 (in Zahlen) 
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Mit 27.01.2015 hat Frau Cäcilia Baumann ihre Ka-
renzzeit beendet und wird nun wieder für die  Bür-
ger von Gresten-Land zur Verfügung stehen. Ihre 
Agenden werden nach eingehender Schulung durch 
Frau Sandra Jagersberger neben dem Parteienver-
kehr wieder hauptsächlich die Bauangelegenheiten 
und die landwirtschaftlichen Belange sein. Wir 
wünschen Ihr einen guten Start zurück in die Ar-
beitswelt. 
 
 
 
Nach längerer Urlaubszeit ist der langjährige Ge-
meindearbeiter Engelbert Scheiblauer  mit 
1.03.2015 in den wohlverdienten Ruhestand getre-
ten. Für seinen Einsatz möchten wir uns herzlich 
bedanken und ihm weiterhin  alles Gute, vor allem 
aber Gesundheit wünschen.  
 
 
 
Die Entsorgung Unger GmbH bietet von März bis 
Mai 2015 eine Autowrackentsorgung zu folgenden 
Konditionen an: 
Bei Abholung für vollständige Altautos € 50,- pro 
Stück, (ohne Motor € 30,-, geschlachtete kostenlos) 
Alteisenentsorgung: Landwirtschaftliche Geräte etc. 
nach Vereinbarung. 
Altreifenentsorgung: extra  Reifen  beim  Altauto à 
€ 2,55 incl. Mwst, LKW Reifen à € 9,- incl. Mwst, 
Traktor Reifen à € 12,50 incl. Mwst. 
Abholung bei größeren Mengen: 
Ab 1 to pro to, € 140,- excl. 10% Mwst, 
ab 3 to pro to, € 120,- excl. 10% Mwst. 
Altreifen können mit oder ohne Felgen sein. 
Weiters können Mulden- und Containerservice für 
Bauschutt, Müll, Eisen usw. angeboten werden. 
 

Genauere Informationen unter: 
Entsorgungen Unger GmbH, Mozartstraße 30, 3382 
Loosdorf, Tel. 02754/6229, Fax. 02754/6229-29 
E-Mail; w.unger@catv-bauer.at 
 
 
 
 

Für das kommende Schuljahr 2015/2016 sind Neu-
anmeldungen für die Musikschule wieder im Ge-
meindeamt vorzunehmen. Ein Anmeldeformular  
erhalten Sie im Gemeindeamt oder auf der Home-
page www.gresten-land.gv.at unter Bürgerservice, 
Formulare und gelb hinterlegt Gemeindeformulare. 
 

 
 
Ab März 2015 finden die Sprechstunden von Herrn 
Mag. Edgar Schüssler zu folgenden Zeiten im Ge-
meindeamt Gresten-Land statt: 
 

Jeden ersten Mittwoch im Monat  
von 08:30 bis 10:00 Uhr und 

 

jeden dritten Freitag im Monat  
von 14:00 bis 15:30 Uhr.   

Mag. Edgar Schüssler 
3292 Gaming, Ötscherlandstraße 36 
 

Tel.: 07485 / 97311-0 
Fax: 07485 / 97311-4 
E-Mail:schuessler(at)notariat-gaming.at 
 

Voranmeldung wird im Notariat in Gaming empfohlen. 
 
 
 
Gemäß § 101 Forstgesetz 1975 i.d.g.F. ist jede Ge-
meinde verpflichtet, durch deren Gebiet ein Wild-
bach fließt, diesen samt Zuflüssen innerhalb der in 
ihrem Gebiet gelegenen Strecken jährlich mindes-
tens einmal, begehen zu lassen. Dabei werden Ma-
terialien die im Bachbett liegen oder hineinragen 
(Äste von Bäumen, Sträuchern, Wurzelstöcke, Ver-
klausungen, Ablagerungen ..) festgestellt, dokumen-
tiert und den jeweiligen Grundbesitzern schriftlich 
zur Beseitigung vorgeschrieben. 
Die Gemeinde ersucht die Grundeigentümer, um 
Kosten einzusparen, bereits vor der Begehung un-
aufgefordert im Frühjahr nach der Schneeschmelze 
die Wildbäche auf den eigenen Grundstücken zu 
kontrollieren und sämtliche Ablagerungen zu besei-
tigen. 
 

Die Gemeinde ersucht von Ablagerungen im 
Bachbereich Abstand zu nehmen, da die Kosten 
für die Räumung vom Verursacher zu tragen 
sind.  
 
 
 
Bei einigen in der Gemeinde installierten Müll-
sammelstellen kommt es häufig zu Problemen, da 
manche Personen die Trennung nicht einhalten. Um 
zB Glasflaschen wiederverwerten zu können ist 
eine 100%ige Trennung notwendig. Es kommt lei-
der immer wieder vor, dass in den Glasbehältern 
Plastikflaschen zu finden sind. Für Plastikmüll kann 
im Gemeindeamt für jeden Haushalt eine Rolle 
Plastiksäcke (13 Stk) gratis abgeholt werden. Das 
ablagern von Müll neben den Tonnen ist ebenfalls 
verboten. Bei einer Anzeige ist mit einer Verwal-
tungsstrafe zu rechnen.  

Beendigung Karenz Cäcilia Baumann 

Pensionierung Engelbert Scheiblauer 

Autowrackentsorgung März-Mai 

Musikschulanmeldungen 

Sprechstunden öffentlicher Notar 

Wildbäche  

Müllsammelstellen 



 
Seite 6 

 

 
 
  

am Mittwoch, 15.04.2015 
 

Die Abfälle bitte getrennt an 
der Stelle bereit legen, wo Sie 
die Behälter bereitstellen (sie-
he auch Abfuhrkalender) 
Sperrmüll: Müll der aufgrund 
seiner Größe im Restmüllbe-
hälter keinen Platz findet, z.B.: Matratzen, Boden-
beläge, Teppiche, Koffer, Ski, Surfbretter, Kunst-
stoffmöbel, -fenster und -türen (ohne Glas) Möbel-
holz: Kästen, Tische, Sessel, Holzfenster und -türen 
(ohne Glas), Betteinsätze ohne Eisen. 
 

Nicht entglaste Fenster und Türen sowie Bauholz 
werden im ASZ in Purgstall an der Erlauf zum 
Preis von EUR 66,00 à Tonne übernommen. 
 

Eisenschrott: Fahrräder, Dachrinnen, Badewannen, 
Öfen (ohne Öl), Kleinmetalle, Elektrogroßgeräte: 
Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler, 
E-Herd, Autowrack bzw. –teile. 
Nachstehende Abfälle werden nicht entsorgt -> 
Übernahme bei der Problemstoffsammlung am 
29.05.2015 (Kleinmengen) oder im ASZ in Purgs-
tall an der Erlauf, Fensterglas, WC, Waschbecken, 
kostenlose Übernahme   
PKW-Reifen mit oder ohne Felge: € 2,20 à Stk.  
kleine Mengen Eternit: € 13,20 à 100 kg,  kleine 
Mengen Ziegel, Beton, Fliesen, Rigips, Heraklith,  
Fenster  und   Türen   mit  Glas: € 8,80 à 100 kg 
>>> Das Ausglasen ist vor Ort möglich -> kosten-
lose Übernahme <<<   Silofolien: sortenrein, sauber, 
ohne Netz -> kostenlos;  verschmutzt, mit Netz -> € 
22,00 à 100 kg. 
 

Abholdienst: Gegen einen Unkostenbeitrag von € 11,- 
(inkl. 10 min Ladezeit) ist die Abholung von Abfällen  
in Kleinmengen möglich. Übersteigt die Ladezeit 10 
min, werden pro angefangener 10 min-Einheit € 11,- 
verrechnet. Die Ladezeit einer zweiten Abholung im 
Jahr wird zur Gänze verrechnet. 
 

Rufen Sie das Abfalltelefon 07489/30035. 
 

 
Die österreichische Bundesregierung stellt heuer 
wieder Fördermittel für den Bereich der thermi-
schen Gebäudesanierung bereit.  Informationen 
für Förderungen im privaten Wohnbau:  
Einreichungen sind ab 02.03.2015 ausschließlich 
bei den Bausparkassenzentralen möglich. Nähere 
Informationen erhalten Sie bei den Bankfilialen und 
Bausparkassen sowie auf der Websei-
te Sanierungsscheck 2015 

 
 

Die Anmeldung zur Strauch-/Grünschnittabholung 
ist beim GVU im Bezirk Scheibbs bis spätestens 
17.04.2015 erforderlich!   

Folgendes ist bei der Inanspruchnahme des Strauch- 
/Grünschnittabholungsdienstes, welcher von der 
Firma AWÖ durchgeführt wird, zu beachten: 
� � Der Strauch-/Grüngutlagerplatz muss an der 
Grundstücksgrenze und LKW-befahrbar sein. Das 
Material keinesfalls unter Oberleitungen, Bäumen, 
Balkon und ähnlichen Objekten bereitlegen. Die 
Reichweite des Kranarms beträgt 8 m.  
� � Für etwaige Beschädigungen am Lagerplatz 
(Klinkerziegel, Waschbetonplatten, …) kann keine 
Haftung übernommen werden. 
� � Es wird nur Baum-, Strauch- und Grünschnitt 
abtransportiert. Material in Kunststoffsäcken oder 
gebündelt mit Schnüren wird nicht entsorgt. 

Die Ladezeit wird ab Beginn (= Ankunft des 
LKW‘s) bis Ende (= Abfahrt des LKW‘s) verrech-
net. Die nachstehenden Preise enthalten 10 % 
MwSt. 
 

Zeiteinheit Tarif 1 
Baum – und 
Strauchschnitt 

Tarif 2 
Baum-, Strauch- 
und Grünschnitt, 
Laub,Komposterde, 
Balkonblumen 

bis 5 min 
        

€ 10,- € 20,- 
bis 10 min € 20,- € 30,- 
bis 15 min € 30,- € 40,- 
jede weitere  
5 min Einheiten 

€ 10,- € 10,- 
 

Beim Abfallsammelzentrum in Purgstall an der Er-
lauf (ASZ) können Sie 
� � Baum- und   Strauchschnitt  zum   Preis von 
€ 66,00 à Tonne (Haushaltsmengen kostenlos!) 
� � Grünschnitt, Laub, Komposterde, Balkon-
blumen (biotonnengeeignet)  zum  Preis  von        
€ 66,00 à Tonne zu den Öffnungszeiten – Mo, Di, 
Do, Fr von 08.00 bis 14.00 Uhr – abgeben. 
 
 
 
Das Service von NÖ gestalten bietet all jenen, die 
neubauen, umbauen oder sanieren möchten eine 
optimale Unterstützung in allen rechtlichen und 
gestalterischen Belangen des Bauens.  
 

Informationen unter der Servicehotline: 
02742/9005-15656 oder  
mail@noe-gestalten.at  
 

Sperrmüllentsorgung Strauch- u. Grünschnittabholung 

Niederösterreich gestalten 
Sanierungsoffensive 2015 
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Zum Wochenende 5. – 7. September 2015 besucht 
uns wieder einmal eine Delegation unserer Partner-
gemeinde aus Bayern, der Marktgemeinde  Dieten-
hofen. Die Teilnahme beim Proviant-Wandertag am 
6. September, sowie der Besuch der NÖ Landesaus-
stellung Ötscher:Reich steht bis jetzt am Programm.  
 

Sollten Sie bereit sein Gäste bei sich aufzunehmen,  
ersuchen wir um Mitteilung im Gemeindeamt. 
 
 
 
 

Wia z’Haus Musi und Ybbstaler Männerquartett 

nehmen CD auf  

 

Die „Wia z’Haus Musi“ aus Gresten-Land und das 
„Ybbstaler Männerquartett“ arbeiten derzeit inten-
siv an einem gemeinsamen Volksmusik-CD-
Projekt, das von der Eisenstraße Niederösterreich, 
den Gemeinden Gresten-Land, Ybbsitz und Hollen-
stein sowie von Sponsoren unterstützt wird. 
Präsentiert wird das Werk am Samstag, 30. Mai, um 
18 Uhr im Innenhof des Töpperschlosses Neubruck, 
den Titel haben Bertl Eppensteiner und seine Kol-
legen aus dem Erlauf- und Ybbstal bereits festge-
legt: „In d’Hoamat einilos’n“. „Wir möchten tradi-
tionelle, aber auch zeitgenössische Volksmusik aus 
unserer Region präsentieren“, berichten die Musi-
ker, die im Tonstudio Baumann in Steinakirchen 
ihre Stücke in den vergangenen Tagen einspielten. 
 

Die CD ist ab Ende Mai bei den Musikern erhältlich 
und soll der Auftakt für eine Serie über „Volksmu-
sik in der Eisenstraße“ werden. „Wir laden alle 
Volksmusik-Freunde zu unserer CD-Präsentation 
ein und freuen uns auf viele Gäste“, so Bertl Eppen-
steiner. Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeord-
neter Mag. Andreas Hanger dankt dem Initiator des 
Projekts, Bertl Eppensteiner, sowie der Gemeinde 
Gresten-Land für deren große Unterstützung von 
der ersten Idee bis zur Umsetzung: „Die CD ist ein 
gelungener Beitrag, um unsere Region und ihre 
Kultur im Landesausstellungsjahr vor den Vorhang 
zu holen.“ 

 
 

Dieses Heimatbuch heraus-
gegeben von Johann Kar-
ner, umfasst 160 Seiten, 
mehr als 365 alte Bilder – 
und kann bei Herrn Karner  
unter der Telefonnummer 
0664/4112201 oder per 
Mail hans-karner@aon.at  
bestellt werden.  

 

 

Beim Tag der Land-
jugend am 
14.03.2015 in Wie-
selburg wurde die 
Landjugend Gresten 
für die Teilnahme 
am Projektmarathon  
2014  mit der  
Goldmedaille ausge-
zeichnet.  Als ausgewähltes Projekt erfolgte die 
Adaptierung des Meridiansteines, sowie des gesam-
ten Vorplatzes. Die Gemeinde Gresten-Land be-
dankt sich bei der Landjugend für die vorbildliche 
Sanierung des Meridiansteines.   

 

 

Eine Initiative vom Land NÖ unter „Tut gut“, „Ge-
sunde Gemeinde“. Sie wollen Ihren Lebensstil 
nachhaltig verändern? Wir haben genau das richtige 
Angebot für Sie! 

Das Programm „VORSORGE aktiv“  unterstützt 
Sie bis zu neun Monate dabei, Ihre Lebensgewohn-
heiten in den Bereichen Bewegung, Ernährung 
und Mentale Gesundheit positiv zu verändern. 

Die Teilnahme ist für alle NiederösterreicherInnen 
über 18 Jahre im Anschluss an die Vorsorgeunter-
suchung und auf Empfehlung des Arztes möglich. 
Kurskosten für das gesamte Programm: € 99,- 
(+Kaution € 100,-) 

Ihr Kontakt im Bezirk: Gerhard Rötzer,               
Tel. 0664/9256592 oder Mail: 
Gerhard.Roetzer@noetutgut.at 

Land und Leute im Ötscher:reich 

VORSORGE aktiv 
Programm zur Nachhaltigen Lebensstiländerung 

 

Volksmusik in der Eisenstraße 

Auszeichnung für Landjugend 

Besuch aus Dietenhofen 
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Etlinger Lena, Wilhelm Schleicher-Weg 4/2 
Haas Michael Johann, Schadneramt 64 

Teufel Anna, Schadneramt 67 
Fohringer Joleen Christine, Unteramt 29 

Rosenberger Selina, Schadneramt 7 
Lechner Hanna, Unteramt 182 

Bammacher Julian, Schadneramt 98 
Schagerl Anna Sophie, Schadneramt 48 

Kogler Klemens, Oberamt 97 
Kogler Hanna, Oberamt 32 

Bendinger Mara Lisa, Unteramt 117/2 
Datzreiter Elias, Unteramt 128 
Frühwald Jannik, Unteramt 109 

Rechberger Valerie, Unteramt 216 
Gruber Lisa-Marie, Unteramt 27 

Fischer Chiara Luise, Unteramt 116 
Grubhofer Emma, Unteramt 56 
Raab Sarah Lea, Rosenweg 3 

Wieser Carina, Schadneramt 35 
Pöchacker Noah, Unteramt 117/1 
Pöchacker Alex, Unteramt 117/1 
Allmer Christoph, Unteramt 176 
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Einwohnerstand per 1.01.2014.... 1546 
Geburten ….............................     22 
Sterbefälle.....................................         11 
Anmeldungen...............................          27 
Abmeldungen...............................          52 
Einwohnerstand per 31.12.2014..     1532 
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Holzinger Elisabeth, Unteramt 87 
Schießl Karl, Unteramt 63 
Pichler Roman, Obergut 2 

Latschbacher Alfred, Schadneramt 93 
Scheibelauer Gerhard, Obergut 4 
Schagerl Engelbert, Unteramt 55 
Berger Rudolf, Schadneramt 53 
Fellnhofer Alois, Oberamt 70 
Lechner Maria, Unteramt 3 

Steinauer Engelbert, Oberamt 36 
Gruber Engelbert, Unteramt 102 

 

���������������

 

Medina Solano Mileidy Josefina  u.  
Pöchacker Jürgen, Unteramt 117 

 

Chlubna Brigitte u. 
Datzreiter Franz, Oberamt 77 

 

Handsteiner Martina u. 
Tazreiter Helmut, Unteramt 65 

 

Kobolt Josefine u.  
Prüller Franz, Unteramt 15 

 

Hofmacher Anja BEd. Unteramt 134 u. 
Bruckner Florian, Waidhofen/Thaya 

 

Umgeher Elisabeth, Oberndorf/M u. 
Plank Franz Stefan, Oberamt 71 

 

Eibl Claudia, St. Leonhard/W u. 
Scharner Andreas, Schadneramt 18 

 

Mayr Andrea, Schadneramt 20 u. 
Haselsteiner Gerhard, Ybbsitz 

 

Schörghuber Andrea, Wang u. 
Datzreiter Stefan, Unteramt 115 

 

Bogenreiter Petra MA, Oberamt 105 u. 
Schiefermüller Andreas, Linz 

 

Steindl Petra, u. 
DI Allmer Christian, Unteramt 110 
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42. Erlauftaler Flohmarkt  in den Messehallen in Wieselburg.  
Am Samstag, 18.04.2015, von 9 bis 16 Uhr und    Veranstalter: Lions Club Wieselburg      
Sonntag, 19.04.2015, von 9 bis 14:00 Uhr              Information: 0664/8925331 
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Eingeladen sind alle, die ein sauberes Gresten-Land schätzen. 
 
Mitzubringen: Festes Schuhwerk oder Gummistiefel, Arbeits-
handschuhe,  ev. vorhandene Warnweste „stopplittering.at“  
 
Infos bzw. Anmeldung im Gemeindeamt Gresten-Land Tel. 
07487/2240 oder gemeinde@gresten-land.gv.at 
 
Im Anschluss wird zu einem Imbiss beim Karlwirt eingeladen. 

 
 
 
 
 

 

 

�� ++





 
Seite 11 

 

 
 
 

April - Juni 2015 
 

           2. Quartal  

Wochenend- und Feiertagseinteilung  

Die Abfrage der Dienste ist unter Eingabe der Postl eitzahl auch im Internet möglich. 

Ärztedienst:  www.arztnoe.at unter Ärzte und Spitäl er  

Apothekendienst: www.apotheke.or.at unter Apotheke  

April  2015 

DIENSTHABENDER ARZT APOTHEKE Dr. NIKOU Syrus 
Salcherstraße 3, 3264 Gresten 

04. u. 05. April Dr. Reiter Claudia          Gaming 07487/2680 

06. April Dr. Reiter Claudia          Steinakirchen 
11. u. 12. April Dr. Lindner Barbara Steinakirchen MR Dr. KAMMERER Wolfgang 

18.  u. 19. April Dr. Nikou Syrus Gresten Friedhofgasse 8, 3264 Gresten 
25. u. 26. April MR Dr. Kammerer Wolfgang Scheibbs 07487/2440 

 

Mai 2015 
DIENSTHABENDER ARZT APOTHEKE 

01. Mai Dr. Lindner Barbara Scheibbs Dr. REITER Claudia 
02. u. 03. Mai Dr. Lindner Barbara Purgstall Im Markt 7, 3292 Gaming 
09. u. 10. Mai Dr. Reiter Claudia          Gaming 07485/98400 

14. Mai Dr. Nikou Syrus Purgstall 
16. u. 17. Mai Dr. Nikou Syrus Steinakirchen Dr. LINDNER Barbara 
23. u. 24. Mai MR Dr. Kammerer Wolfgang Gresten Ötscherlandstraße 6, 3292 Gaming 

25. Mai MR Dr. Kammerer Wolfgang Scheibbs 07485/98488 oder 07480/20078 
30. u. 31. Mai Dr. Lindner Barbara Scheibbs 

Juni  2015  

DIENSTHABENDER ARZT APOTHEKE 

Apotheke PURGSTALL 

04. Juni Dr. Reiter Claudia          Gresten 3251 Purgstall, Ötscherlandstraße 16  

06. u. 07. Juni MR Dr. Kammerer Wolfgang Purgstall 07489/2874 

13. u. 14. Juni  Dr. Nikou Syrus Gaming 
20. u. 21. Juni  Dr. Lindner Barbara Steinakirchen 
27. u. 28. Juni  Dr. Reiter Claudia          Gresten 

 

Apotheke SCHEIBBS 
3270 Scheibbs, Hauptstraße 23 

07482/42228 

Apotheke STEINAKIRCHEN Apotheke GRESTEN Apotheke ÖTSCHERLAND 
3261 Steinakirchen/F. 3264 Gresten, Wieselburgerstr.2 3292 Gaming, Im Markt 10 

07488/71616                        07487/2673              07485/97224 
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  Neues Service: Erste Infos für werdende Eltern direkt von der Geburtenstation des Landesklinikums 

Die komplett sanierte Geburtenstation mit neu geschaffenen Räumen und der neu errichtete Kreißzimmerbereich, der nach Feng 
Shui geplant wurde, sind bereits im Vollbetrieb. 
Die ÄrztInnen, Hebammen und Pflegepersonen sind hochmotiviert, werdenden Eltern einen ersten Einblick in die neue, harmo-
nisch ausgestattete Station zu ermöglichen und laden zu den Infoveranstaltungen, die ab April monatlich stattfinden, sehr herz-
lich ein. Termine: 1. April, 6. Mai, 3. Juni jeweils von 11:00 bis 12:30 Uhr. Treffpunkt: Eingangshalle, VS1. 
KONTAKT 
Dipl. KH-Bw. Isabella Karner, MBA, Landesklinikum Scheibbs, Tel.: +43 (0)7482 9004-1012,  
E-Mail: presse@scheibbs.lknoe.at 


